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Niederschriftsauszug 
aus der 

Sitzung der Gemeindevertretung Sietow  
vom 05.12.2024 

 
Top 9.6 2. Ergänzung zur Entgeltfestsetzung vom 10.09.2015  zur Nutzung des 

Gemeindezentrums Sietow 
ungeändert beschlossen 

 
 
Beschluss: 

Die Gemeindevertretung Sietow beschließt, ergänzend zur bestehenden Entgeltfestsetzung für 
die Nutzung der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Sietow, eine Unterscheidung zwischen 
Bürgern der Gemeinde Sietow und Nichtortsansässigen vorzunehmen. Auswärtige Nutzer 
sollen zukünftig ein Nutzungsentgelt zahlen, dass 50 % über dem Nutzungsentgelt der 
ortsansässigen Bürger liegt. Bei Trauerfeiern und der Thekennutzung gibt es keine 
Unterscheidung. 
 
Die Nutzungsentgelte werden wie folgt festgelegt: 
 
Genutzte Räumlichkeiten Nutzungsentgelt je 

Tag Einwohner 
x Nutzungsentgelt je Tag 

Nichtortsansässige 
x 

Saal   70,00 €  105,00 €  
Versammlungsraum u. 
Küche 

  30,00 €  45,00 €  

Saal u. Küche für 
Trauerfeiern 

  50,00 €   50,00 €  

Saal, Versammlungsraum 
u. Küche 

100,00 €  150,00 €  

Thekenbenutzung   20,00 €  20,00 €  
 
Die geänderte Nutzungsvereinbarung (Anlage 1) wird ebenfalls beschlossen.  
 
Die Änderung wird ab Beschlussfassung gültig.   
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen Enthaltungen Geändert  

beschlossen 

9 9 9 0 0 nein 
Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

 
 
 
Schriftführung: 
Bert Schulz 


